
GEMEINDE ZELLBERG 

BEZIRK SCHWAZ 
6277 Zellbergeben 23, Tel.: 05282 / 2300 

gemeinde@zellberg.tirol.gv.at 

 

 
 
Zahlungsempfänger 
 
Gemeinde Zellberg 
Zellbergeben 23 
6277 Zellberg 
 

 

Einzugsermächtigung 
 

Erteilung, Änderung, Widerruf 
 

 

 
 

 
Zahlungspflichtiger 

Nachname, Vorname 
 
 

Anschrift (Straße, HNr. / PLZ, Ort) 
 
 

IBAN des Zahlungspflichtigen 
 
 

Name der Bank BIC: 

 

 

 

Kundenwunsch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erteilung: Hiermit ermächtige(n) ich / wir Sie widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines / unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Damit 
ist auch meine / unsere kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschriften einzulösen, wobei für 

diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn mein / unser Konto 
die erforderliche Deckung nicht aufweist. Ich / Wir habe(n) das Recht, innerhalb von 42 
Kalendertagen nach erfolgter Abbuchung oder nach erfolgtem Einzug ohne Angabe von 
Gründen die Rückbuchung bei meiner / unserer Bank zu veranlassen.  
 
Änderung: Ich / Wir ersuchen um Änderung folgender Daten:  
 
 
Widerruf: Hiermit widerrufe(n) ich / wir, die von mir / uns erteilte Ermächtigung zum Einzug von 
Forderungen durch Lastschrift. 
 

Zahlungsgrund 
 

Gemeindeabgaben und -gebühren 
 
 

 
____________________________________ _____________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift(en) des (der) Kontozeichnungsberechtigten 
 
 
 
 

Einzugsermächtigung an das Gemeindeamt Zellberg schicken,  
faxen (05282/2300-4) oder persönlich abgeben! 


